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1. Schuldnerin: Sportbahnen Filzbach AG in Liquidation, Tal-
station, 8757 Filzbach

2. Konkurseröffnung: 31.03.2011
3. Verfahren: summarisch
4. Eingabefrist für Forderungen: 30.05.2011
5. Bemerkungen: Die Gemeinschuldnerin ist Eigentümerin der 

nachbeschriebenen Grundstücke: 
Liegenschaft Nr. 228, Plan Nr. P06, Lölenboden, Gesamtflä-
che: 2’227 m², Gebäude Assek.Nr. 363, Gebäude Assek.Nr. 464, 
Unterirdisches Gebäude (11 m²) Assek.Nr. 499, Unterirdisches 
Gebäude (17 m²), übrige vegetationslose Fläche, Gebäude, 
Zufahrt, Platz, Strassenfläche, übrige humusierte Fläche /
Liegenschaft Nr. 430, Plan Nr. P07, Lölenboden, Gesamtflä-
che: 6’688 m², Strassenfläche, übrige bestockte Fläche, ge-
schlossener Wald, fliessendes Gewässer, übrige humusierte 
Fläche / 
Selbständiges und dauerndes Recht Nr. D241 zulasten Grund-
stück Nr. 3, Plan Nr. P01, Habergschwänd, Baurecht für ein 
Gebäude Assek. Nr. 370 (Bergrestaurant) dauernd bis 
21.12.2013; Baurechtserweiterung, 17.03.1988, Beleg 578 / 
Selbständiges und dauerndes Recht Nr. D242 zulasten Grund-
stück Nr. 3, Plan Nr. P01, Habergschwänd, Baurecht für ein 
Gebäude Assek. Nr. 548 (Seilbahngebäude) dauernd bis 
21.12.2013 / 
Selbständiges und dauerndes Recht Nr. D243 zulasten Grund-
stück Nr. 3, Plan Nr. P01, Habergschwänd, Baurecht für ein 
Gebäude Assek. Nr. 371 (Skiliftstation) dauernd bis 
21.12.2013 / 
Selbständiges und dauerndes Recht Nr. D489 zulasten Grund-
stück Nr. 3, Plan Nr. P01, Habergschwänd, Baurecht für ein 
Gebäude Assek. Nr. 437 (Stationsgebäude) dauernd bis 
14.03.2079.
Die Konkursverwaltung erachtet sich als ermächtigt, sämtli-
che beweglichen Aktiven der Schuldnerin sofort freihändig, en 
bloc oder stückweise zu verkaufen bzw. zu versteigern, sofern 
nicht die Mehrheit der Gläubiger bis am 09.05.2011 bei der 
Konkursverwaltung schriftlich Einsprache erhebt. Stillschwei-
gen gilt als Zustimmung. Gemäss Art. 256 Abs. 3 SchKG ist den 
Gläubigern Gelegenheit zu bieten, bei freihändigem Verkauf 
von Vermögensstücken von bedeutendem Wert und Grundstü-
cken, höhere Angebote zu unterbreiten. Gläubiger, die verlan-

gen, dass ihnen Offerten zwecks Überbietens unterbreitet 
werden, haben sich ebenfalls bis am 09.05.2011 beim Kon-
kursamt zu melden. Andernfalls wird angenommen, dass sie 
ausdrücklich auf dieses Recht verzichten und dem Konkurs-
amt den Auftrag erteilen, den Freihandverkauf mit dem 
Höchstbietenden abzuschliessen. Allfällige Eigentums- oder 
Drittansprüche sind innert der gleichen Frist, unter Vorlage 
der Beweismittel, beim Konkursamt des Kantons Glarus, 
Zwinglistrasse 8, 8750 Glarus, schriftlich geltend zu machen.
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